
   

Universitätsstadt Siegen, 02.06.2021 
         Siegen 
Der Bürgermeister 
 
 
 
 

B E S C H L U S S  
 

aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 12.05.2021 
 

 
A. ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 

 
12. Kommunaler Kinder- und Jugendförderungsplan der Universitätsstadt Siegen 2020 

bis 2025 
 

Vorlage Nr. VL 163/2021  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Siegen beschließt zur Umsetzung des „Gesetzes zur Förderung der Jugend-
arbeit, der Jugendsozialarbeit und des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes – Kinder- 
und Jugendförderungsgesetz – (3. AG KJHG – KJFöG) des Landes NW“: 
 
1. den kommunalen Kinder- und Jugendförderungsplan der Universitätsstadt Siegen 2020-

2025. 
 

2. die für die Erfüllung der Aufgaben nach den §§ 11-14 SGB VIII im Haushalt/im Stellenplan 
der Universitätsstadt Siegen bereit gestellten Ressourcen des Kinder- und Jugendförder-
ungsplans (vgl. Stellenplan und Haushaltsansätze 2021) werden in diesem Umfang bis 
zum Ende der Planungszeitraums - unter dem Vorbehalt der Beschlussfassung durch den 
Rat und der Rechtskraft der jeweiligen Haushaltssatzung - jährlich fortgeführt.  

 
Beratungsergebnis: Einstimmig dafür, 0 Enthaltungen 
 
 
 2. HFA 12.05.2021 
 
 
 




